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Achtzehnte Verordnung zur Änderung der Verordnung
zum Schutz von Landschaftsteilen im Landkreis Fulda 
— Landschaftsschutzgebiet „Hessische Rhön“ —

Vom 5. Februar 2003
Aufgrund von § 16 Abs. 2 und von § 17 Abs. 1 des Hessischen Na-
turschutzgesetzes vom 16. April 1996 (GVBl. I S. 145), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 1. Oktober 2002 (GVBl. I S. 614), wird,
nachdem den nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes in der Fas-
sung vom 21. September 1998 (BGBl. I S. 2994), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 25. März 2002 (BGBl. I S. 1193), anerkannten
Verbänden und den zuständigen Bauern-, Waldbesitzer-, Jagd-
und Fischerei- sowie Wasser- und Bodenverbänden Gelegenheit
zur Äußerung gegeben wurde, im Benehmen mit der oberen Be-
hörde der Landesplanung verordnet:

Artikel 1
Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Hessische
Rhön“ vom 8. Oktober 1967 (Fuldaer Volkszeitung vom 10. No-
vember 1967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 8. Februar
2002 (StAnz. S. 1006), wird wie folgt geändert: 

Die Verordnung wird für die in der Karte im Maßstab 1 : 10 000
mit doppelter Schraffur kenntlich gemachte Fläche aufgeho-
ben (Anlage 1). Die Karte ist Bestandteil dieser Verordnung.
Sie wird zusammen mit der Abgrenzungskarte zu der Verord-
nung über das Landschaftsschutzgebiet „Hessische Rhön“ vom
Regierungspräsidium Kassel — obere Naturschutzbehörde —
Steinweg 6, 34117 Kassel, archivmäßig verwahrt. Archivmäßig
verwahrte Abschriften dieser Karten befinden sich beim Kreis-
ausschuss — untere Naturschutzbehörde — des Landkreises
Fulda, Wörthstraße 15, 36037 Fulda. Die Karten können bei der
oberen Naturschutzbehörde und der genannten unteren Natur-
schutzbehörde von jedermann während der Dienststunden ein-
gesehen werden. Die örtliche Lage der aus dem Landschafts-
schutz entlassenen Bereiche ergibt sich aus der als Anlage 2 zu
dieser Verordnung veröffentlichten Übersichtskarte im Maß-
stab 1 : 50 000.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Kassel, 5. Februar 2003 

Regierungspräsidium Kassel
— obere Naturschutzbehörde —
gez. S c h e i b e l h u b e r
Regierungspräsidentin
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Vorhaben der Firma Herhof Umwelttechnik GmbH, Lud-
wigsau-Mecklar;

h i e r : Errichtung und Betrieb einer Anlage zur biologischen
Behandlung von nicht überwachungsbedürftigen Ab-
fällen

Die Firma Herhof Umwelttechnik GmbH hat einen Antrag auf Er-
teilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Er-
richtung und zum Betrieb einer Trockenstabilatanlage in 36251
Ludwigsau-Mecklar, Gemarkung Mecklar, Flur 1, Flurstücke 13,
14/1, 16, 23, 22, 21, 38, 20, 37 teilw., 39/1 teilw., 54/24 teilw., 52/33
teilw., 51/33 teilw., 32 teilw. und 35 teilweise gestellt.

Die Anlage soll der Behandlung von Rest- und Gewerbeabfällen
durch eine mechanische Aufbereitung der Abfälle mit nachge-
schalteter biologischer Trocknung und abschließender mechani-
scher Trennung in verschiedene Stoffströme dienen. Voraussicht-
liche Inbetriebnahme der Anlage ist Juni 2005.

Dieses Vorhaben bedarf gemäß § 4 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) in der Fassung vom 26. September 2002
(BGBl. I S. 3830) in Verbindung mit Spalte 1 b, Nr. 8.6 des Anhan-
ges der 4. Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen
(4. BImSchV) der Genehmigung durch das Regierungspräsidium
Kassel, Abteilung Staatliches Umweltamt Bad Hersfeld.

Die Prüfung des Einzelfalls nach dem Umweltverträglichkeitsprü-
fungsgesetz ergab, dass keine Verpflichtung besteht, eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung durchzuführen.

Das Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG öffentlich
bekannt gemacht.

Der Antrag und die Unterlagen liegen in der Zeit vom 24. März
2003 bis 23. April 2003 beim Regierungspräsidium Kassel, Abtei-
lung Staatliches Umweltamt Bad Hersfeld, Konrad-Zuse-Straße
19—21, 36251 Bad Hersfeld, Zimmer 3.19, und bei der Gemeinde-
verwaltung Ludwigsau-Friedlos, Bauamt, 1. Stock, aus und kön-
nen dort während der Dienststunden eingesehen werden.

Innerhalb der Zeit vom 24. März 2003 (erster Tag) bis 7. Mai 2003
(letzter Tag) können gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG Einwendungen
gegen das Vorhaben schriftlich bei den vorgenannten Auslegungs-
stellen erhoben werden. Es wird gebeten, Namen und Anschrift
lesbar anzugeben. Unleserliche Einwendungen und solche, die die
Person des Einwenders nicht erkennen lassen, werden beim Erör-
terungstermin nicht zugelassen. Einwendungen müssen zumindest
die befürchtete Rechtsgutgefährdung und die Art der Beeinträch-
tigung benennen.

Soweit Name und Anschrift bei Bekanntgabe der Einwendungen
an den Antragsteller oder an die im Genehmigungsverfahren be-
teiligten Behörden unkenntlich gemacht werden sollen, ist hierauf
im Einwendungsschreiben hinzuweisen.

Personenbezogene Daten von Einwendern können zum Beispiel
bei Masseneinwendungen für die Dauer des Verfahrens automati-
siert verarbeitet werden.

Mit Ablauf der Einwendungsfrist werden Einwendungen ausge-
schlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beru-
hen.

Der Erörterungstermin beginnt am 25. Juni 2003 um 10.00 Uhr im
Bürgerhaus Friedlos, Familientrakt Schulstraße 1 a, 36251 Lud-
wigsau-Friedlos.

Die Erörterung kann am Folgetag, dem 26. Juni 2003 fortgesetzt
werden. Der Erörterungstermin endet, wenn sein Zweck erfüllt ist.
Gesonderte Einladungen hierzu ergehen nicht mehr. Die form-
und fristgerecht erhobenen Einwendungen werden auch bei Aus-
bleiben des Antragstellers oder von Personen, die Einwendungen
erhoben haben, erörtert.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Erörterungstermin nicht
stattfindet, wenn Einwendungen gegen das Vorhaben nicht oder
nicht rechtzeitig erhoben worden sind.

Der Erörterungstermin ist öffentlich. Im Einzelfall kann aus be-
sonderen Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.

Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen im Rah-
men der beantragten Genehmigung kann durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden.

Bad Hersfeld, 25. Februar 2003 

Regierungspräsidium Kassel 
Abteilung Staatliches Umweltamt Bad Hersfeld 
43.1/Hef 100 g 14.13 621 A — 2304 Her/Si
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Anlage 2, Übersichtskarte im Maßstab 1 : 50 000, Bestandteil der
Achtzehnten Verordnung zur Änderung der Verordnung über das
Landschaftsschutzgebiet „Hessische Rhön“ vom 5. Februar 2003

Gemeinde Hilders
Gemarkung Hilders

Auszüge aus der Topographischen Karte im Maßstab 1 : 50 000,
Blatt L 5524, L 5526 des Landesvermessungsamtes Hessen;
Vervielfältigungsgenehmigung Nr.: 03 – 1 – 007
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Die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls ergab, dass das
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
haben kann, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. Daher
wird festgestellt, dass keine Verpflichtung zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 

Hanau, 10. März 2004

Regierungspräsidium Darmstadt
Abteilung Staatliches Umweltamt Hanau
IV/Hu — 43.1 — SHM 649/12 — Gen 18/03

StAnz. 13/2004 S. 1325

Öffentliche Bekanntmachung nach § 3 a UVPG;

h i e r :  Vorhaben der Gemeinde Schmitten

Die Gemeinde Schmitten beabsichtigt Grundwasser in einer
Menge von bis zu 93 000 m3/a zum Zwecke der öffentlichen Trink-
wasserversorgung zu entnehmen. 

348

Die Gewinnungsanlagen mit den Bezeichnungen Schürfungen
„Fuchswiese, Rosengarten, Römerkastell, Schaarwald, Trieb und
Wagnerwiese“, Quelle „Limesstraße“ und Tiefbrunnen „Nieder-
reifenberg“ befinden sich in der Gemarkung Niederreifenberg.

Für dieses Vorhaben war nach § 3 c des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 12. Februar 1990 (BGBl.
I S. 205) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. September
2001 (BGBl. I S. 2350) zu prüfen, ob eine Verpflichtung zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) besteht.

Die Prüfung des Einzelfalles ergab, dass keine Verpflichtung be-
steht, eine UVP durchzuführen.

Die Feststellung ist gemäß § 3 a UVPG nicht selbstständig an-
fechtbar.

Wiesbaden, 11. März 2004

Regierungspräsidium Darmstadt

Abteilung Staatliches Umweltamt Wiesbaden
IV Wi 41.1 — 79 e 04 — Sm — N 994
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Neunzehnte Verordnung zur Änderung der Verordnung
zum Schutz von Landschaftsteilen im Landkreis Fulda 
– Landschaftsschutzgebiet „Hessische Rhön“ –

Vom 4. März 2004

Aufgrund von § 16 Abs. 2 und von § 17 Abs. 1 des Hessischen Na-
turschutzgesetzes vom 16. April 1996 (GVBl. I S. 145), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 1. Oktober 2002 (GVBl. I S. 614), wird,
nachdem den nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes in der Fas-
sung vom 21. September 1998 (BGBl. I S. 2994), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 25. März 2002 (BGBl. I S. 1193), anerkannten
Verbänden und den zuständigen Bauern-, Waldbesitzer-, Jagd-
und Fischerei- sowie Wasser- und Bodenverbänden Gelegenheit
zur Äußerung gegeben wurde, im Benehmen mit der oberen Be-
hörde der Landesplanung verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Hessische
Rhön“ vom 8. Oktober 1967 (Fuldaer Volkszeitung vom 10. No-
vember 1967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. Februar
2003 (StAnz. S. 1181), wird wie folgt geändert: 
Die Verordnung wird für die in den Karten im Maßstab 1 : 10 000
mit doppelter Schraffur kenntlich gemachten Flächen aufgehoben
(Anlage 1). Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. Sie
werden zusammen mit der Abgrenzungskarte zu der Verordnung
über das Landschaftsschutzgebiet „Hessische Rhön“ vom Regie-
rungspräsidium Kassel — obere Naturschutzbehörde — Steinweg
6, 34117 Kassel, archivmäßig verwahrt. Archivmäßig verwahrte
Abschriften dieser Karten befinden sich beim Kreisausschuss 
— untere Naturschutzbehörde — des Landkreises Fulda, Wörth-
straße 15, 36037 Fulda. Die Karten können bei der oberen Natur-
schutzbehörde und der genannten unteren Naturschutzbehörde
von jedermann während der Dienststunden eingesehen werden.
Die örtliche Lage der aus dem Landschaftsschutz entlassenen Be-
reiche ergibt sich aus den als Anlage 2 zu dieser Verordnung ver-
öffentlichten Übersichtskarten im Maßstab 1: 25 000.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Kassel, 4. März 2004 

Regierungspräsidium Kassel
— obere Naturschutzbehörde —
53.3 — R 21.2 — hess rhön — 9/04
gez. K l e i n
Regierungspräsident

StAnz. 13/2004 S. 1326
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vom 4. März 2004

Gemeinde Nüsttal
Gemarkung Rimmels

Stadt Tann
Gemarkung Lahrbach

Stadt Tann
Gemarkung Habel

Gemeinde Hilders
Gemarkung Wickers
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Zwanzigste Verordnung zur Änderung der Verordnung zum
Schutz von Landschaftsteilen in dem Landkreis Fulda im
Regierungsbezirk Kassel — Landschaftsschutzgebiet „Hes-
sische Rhön“ vom 31. Juli 2006 
Aufgrund von § 16 Abs. 2 und von § 17 Abs. 1 des Hessischen Na-
turschutzgesetzes vom 16. April 1996 (GVBl. I S. 145), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 29. November 2005 (GVBl. I S. 769), wird, nach-
dem den nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes in der Fassung
vom 21. September 1998 (BGBl. I S. 2994) anerkannten Verbänden
und den zuständigen Bauern-, Waldbesitzer-, Jagd- und Fischerei-
verbänden Gelegenheit zur Äußerung gegeben wurde, verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Hessische
Rhön“ vom 8. Oktober 1967 (Fuldaer Volkszeitung vom 10. No-
vember 1967) zuletzt geändert durch Verordnung vom 4. März 2004
(StAnz. S. 1326), wird wie folgt geändert:
Die Verordnung wird für die in den Karten im Maßstab 1 : 10 000
mit doppelter Schraffur kenntlich gemachten Flächen aufgehoben
(Anlage 1). Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. Sie
werden zusammen mit der Abgrenzungskarte zu der Verordnung
über das Landschaftsschutzgebiet „Hessische Rhön“ vom Regie-
rungspräsidium Kassel — obere Naturschutzbehörde — Steinweg 6,
34117 Kassel, archivmäßig verwahrt. Abschriften dieser Karten
befinden sich bei dem Kreisausschuss — untere Naturschutzbehörde
— des Landkreises Fulda, Wörthstraße 15, 36037 Fulda. Die Kar-
ten können bei der genannten oberen und unteren Naturschutzbe-
hörde von jedermann während der Dienststunden eingesehen wer-
den. Die örtliche Lage der aus dem Landschaftsschutz entlassenen
Bereiche ergeben sich aus der als Anlage 2 zu dieser Verordnung
veröffentlichten Übersichtskarte im Maßstab 1 : 50 000.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Kassel, 31. Juli 2006 Regierungspräsidium Kassel
Obere Naturschutzbehörde
gez. K l e i n
Regierungspräsident

StAnz. 36/2006 S. 2066

Anlage 1

Abgrenzungskarte im Maßstab 1 : 10 000

Bestandteil der Zwanzigsten Verordnung zur Änderung der Ver-
ordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Hessische Rhön“

Kassel, 31. Juli 2006 Regierungspräsidium Kassel
Obere Naturschutzbehörde 
27.1 R 21.2 — 6015 pop
gez. K l e i n ,  Regierungspräsident

743

Gemeinde Poppenhausen, Gemarkung Steinwand
Auszug aus der Topographischen Karte im Maßstab 1 : 10 000
Blatt 5525 NW des Landesvermessungsamtes Hessen
Vervielfältigungsgenehmigung Nr.: 98 — 1 — 007

Anlage 1

Abgrenzungskarte im Maßstab 1 : 10 000

Bestandteil der Zwanzigsten Verordnung zur Änderung der Ver-
ordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Hessische Rhön“

Kassel, 31. Juli 2006 Regierungspräsidium Kassel
Obere Naturschutzbehörde 
27.1 R 21.2 — 6017 hün
gez. K l e i n , Regierungspräsident

Anlage 2

Übersichtskarte im Maßstab 1 : 50 000

Bestandteil der Zwanzigsten Verordnung zur Änderung der Ver-
ordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Hessische Rhön“ vom
31. Juli 2006

Stadt Hünfeld, Stadtteil Neuwirtshaus
Auszug aus der Topographischen Karte im Maßstab 1 : 50 000 
Blatt L 5324, L 5522 des Landesvermessungsamtes Hessen
Vervielfältigungsgenehmigung Nr.: 98 — 1 — 007 

Stadt Hünfeld, Stadtteil Neuwirtshaus
Auszug aus der Topographischen Karte im Maßstab 1 : 10 000
Blatt 5224 SO des Landesvermessungsamtes Hessen
Vervielfältigungsgenehmigung Nr.: 98 — 1 — 007

Gemeinde Poppenhausen, Gemarkung Steinwand
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Einundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Verord-
nung zum Schutz von Landschaftsteilen in dem Landkreis
Fulda im Regierungsbezirk Kassel, Landschaftsschutzge-
biet „Hessische Rhön“

Vom 11. Dezember 2006 

Aufgrund von § 16 Abs. 2 und von § 17 Abs. 1 des Hessischen
Naturschutzgesetzes vom 16. April 1996 (GVBl. I S. 145), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 29. November 2005 (GVBl. I S. 769),
wird, nachdem den nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes in der
Fassung vom 21. September 1998 (BGBl. I S. 2994) anerkannten
Verbänden und den zuständigen Bauern-, Waldbesitzer-, Jagd- und
Fischereiverbänden Gelegenheit zur Äußerung gegeben wurde,
verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Hessische
Rhön“ vom 8. Oktober 1967 (Fuldaer Volkszeitung vom 10. No-
vember 1967) zuletzt geändert durch Verordnung vom 31. Juli 2006
(StAnz. S. 2066), wird wie folgt geändert:

33 Die Verordnung wird für die in der Karte im Maßstab 1 : 10 000 mit
doppelter Schraffur kenntlich gemachte Fläche aufgehoben (An-
lage 1). Die Karte ist Bestandteil dieser Verordnung. Sie wird zu-
sammen mit der Abgrenzungskarte zu der Verordnung über das
Landschaftsschutzgebiet „Hessische Rhön“ vom Regierungspräsi-
dium Kassel — obere Naturschutzbehörde — Steinweg 6, 34117 Kas-
sel, archivmäßig verwahrt. Abschriften dieser Karten befinden sich
bei dem Kreisausschuss — untere Naturschutzbehörde — des Land-
kreises Fulda, Wörthstraße 15, 36037 Fulda. Die Karten können bei
der genannten oberen und unteren Naturschutzbehörde von jeder-
mann während der Dienststunden eingesehen werden.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Kassel, 11. Dezember 2006

Regierungspräsidium Kassel
Obere Naturschutzbehörde
gez. K l e i n
Regierungspräsident

StAnz. 1/2007 S. 29

A n l a g e  1

Gemeinde Nüsttal, Ortsteil Mittelaschenbach

Auszug aus der Topographischen Karte im Maßstab 1 : 10 000

Blatt 5525 NW des Landesvermessungsamtes Hessen

Vervielfältigungsgenehmigung Nr.: 98-1-007

Anordnung der Zusammenfassung der Städte Zierenberg
und Naumburg sowie der Gemeinden Bad Emstal, Breuna und
Habichtswald, alle Landkreis Kassel, zu einem gemeinsa-
men örtlichen Ordnungsbehördenbezirk

Vom 11. Dezember 2006

Unter Bezugnahme auf § 85 Abs. 2 des Hessischen Gesetzes über
die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) in der Fassung
vom 14. Januar 2005 (GVBl. I S. 14), zuletzt geändert durch das Ge-
setz vom 17. Oktober 2005 (GVBl. I S. 673) wird Folgendes ange-
ordnet:

34 § 1

Die Städte Zierenberg und Naumburg sowie die Gemeinden Bad
Emstal, Breuna und Habichtswald, alle Landkreis Kassel, werden
zu einem gemeinsamen örtlichen Ordnungsbehördenbezirk zu-
sammengefasst.

§ 2

Alle Aufgaben des Bürgermeisters als örtliche Ordnungsbehörde
werden der gemeinsamen örtlichen Ordnungsbehörde mit nachfol-
genden Ausnahmen übertragen:

a) Alle Aufgaben nach dem Hessischen Ausführungsgesetz zum Ge-
setz über Personalausweise (Personalausweisbehörde),

b) alle Aufgaben für den Bereich Pass-, Personalausweis und Aus-
länderwesen nach § 1 Nr. 1 der Verordnung über die Zuweisung
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2. Lager für Baustoffe und Baumaschinen sowie Baustellen und
Baustelleneinrichtungen;

3. der Neubau von Straßen, Bahnlinien und sonstigen Verkehrs-
anlagen, ausgenommen unbefestigte oder wassergebundene
Feld- und Forstwege;

4. das Zelten, Lagern und das Abstellen von Wohnwagen;
5. Parkplätze und Sportanlagen;
6. das Abstellen von Kraftfahrzeugen auf wasserdurchlässigem

Untergrund mit Ausnahme des Abstellens im Rahmen von land-
und forstwirtschaftlichen Tätigkeiten;

7. das Waschen, Reparieren und Warten von Kraftfahrzeugen;
8. jegliche Bodeneingriffe, die über die ordnungsgemäße land- und

forstwirtschaftliche Bearbeitung hinausgehen und die belebte
Bodenzone verletzen oder die Grundwasserüberdeckung ver-
mindern;

9. Bergbau, wenn er zum Zerreißen der Grundwasserüberdeckung,
zu Einmuldungen oder offenen Wasseransammlungen führen
kann;

10. Sprengungen;
11. das Vergraben von Tierkörpern;
12. das Herstellen von oberirdischen Gewässern;
13. Manöver und Übungen von Streitkräften oder anderen Organi-

sationen, soweit sie nicht den zwischen dem Bundesministe-
rium für Verteidigung und der Länderarbeitsgemeinschaft
(LAWA) abgestimmten Vorgaben für die Zone II entsprechen;

14. militärische Anlagen;
15. sämtlicher Umgang mit und das Befördern von radioaktiven und

wassergefährdenden Stoffen, mit Ausnahme: 
— des Beförderns von Silagesickersäften, Dünge-, Pflanzen-

schutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln in Transport-
behältern sowie deren ordnungsgemäße Ausbringung;

— der Verwendung von Betriebsstoffen in Kraftfahrzeugen und
in land- und forstwirtschaftlichen Maschinen;

16. das Durchleiten und Hinausleiten von Abwasser;
17. Kompostierungsanlagen;
18. die Bewässerung mit hygienisch bedenklichem Wasser;
19. Kleingärten.

§ 6
Verbote in der Zone I

In der Zone I gelten die Verbote für die Zone II. Darüber hinaus
sind verboten:
1. Fahr- und Fußgängerverkehr sowie Reiten mit Ausnahme von

Tätigkeiten des Wasserversorgungsunternehmens oder seiner
Beauftragten, die der Unterhaltung der Wasserversorgungsan-
lage oder des Fassungsbereiches dienen;

2. landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gartenbauliche
Nutzung;

3. die Anwendung von Düngern, Pflanzenschutz- und Schäd-
lingsbekämpfungsmitteln;

4. das Verletzen der belebten Bodenzone;
5. Neuanpflanzungen.

§ 7
Duldungspflichten

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken
innerhalb des Wasserschutzgebietes haben, soweit sie nicht selbst
zur Vornahme dieser Handlung verpflichtet sind, zu dulden, dass
Beauftragte der zuständigen Behörden oder von diesen Verpflich-
tete
1. die Grundstücke zur Beobachtung des Wassers und des Bodens

betreten,
2. den Fassungsbereich einzäunen,
3. Beobachtungsstellen einrichten,
4. Hinweisschilder zur Kennzeichnung des Wasserschutzgebietes

aufstellen,
5. Mulden und Erdaufschlüsse auffüllen,
6. wassergefährdende Ablagerungen beseitigen,
7. notwendige Einrichtungen zur sicheren und unschädlichen Ab-

leitung des anfallenden Oberflächenwassers aus dem Wasser-
schutzgebiet errichten,

8. Vorkehrungen an den im Wasserschutzgebiet liegenden Straßen
und Wegen zur Verhinderung von Unfällen mit wassergefähr-
denden Stoffen und zur Minderung von deren Folgen treffen,

9. Maßnahmen zum Schutz vor Überschwemmungen vornehmen.

§ 8
Ausnahmen

(1) Von den Bestimmungen dieser Verordnung kann die zuständige
Wasserbehörde auf Antrag Ausnahmen zulassen. Die Zulassung
bedarf der Schriftform.
(2) Handlungen, die nach Inkrafttreten dieser Verordnung begon-
nen werden und einer wasserrechtlichen Erlaubnis, Bewilligung,
Genehmigung oder Befreiung, einer immissionsschutzrechtlichen,
abfallrechtlichen, naturschutzrechtlichen oder bauaufsichtlichen
Genehmigung oder einer bodenschutzrechtlichen Anordnung oder
Genehmigung bedürfen oder die aufgrund eines bergbehördlich
geprüften Betriebsplanes oder durch bergrechtliche Erlaubnisse
oder Bewilligungen oder durch Planfeststellung zugelassen werden,
bedürfen keiner gesonderten Ausnahmezulassung nach dieser Ver-
ordnung. Entscheidet in den vorgenannten Fällen die zuständige
Wasserbehörde nicht selbst, ist, außer bei Planfeststellungsverfah-
ren, ihr Einvernehmen erforderlich.

§ 9
Ordnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen die in den §§ 4, 5 und 6 dieser Verord-
nung genannten Verbote und Gebote (Handlungspflichten) können
nach § 86 Abs. 1 Ziffer 12 und Abs. 2 des Hessischen Wassergeset-
zes (HWG) mit einer Geldbuße bis zu einhunderttausend Euro ge-
ahndet werden.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Staats-
anzeiger für das Land Hessen in Kraft.

Kassel, 27. März 2007

Regierungspräsidium Kassel
gez. K l e i n
Regierungspräsident 

StAnz. 29/2007 S. 1398

Einundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Verord-
nung über das Landschaftsschutzgebiet „Hessische Rhön“

Vom 19. Juni 2007 

Aufgrund von § 28 Abs. 1 des Hessischen Naturschutzgesetzes 
(HENatG) vom 4. Dezember 2006 (GVBl. I S. 619) wird nach Be-
teiligung der Verbände im Sinne des § 48 Abs. 1 des Hessischen Na-
turschutzgesetzes verordnet:

Artikel 1
Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Hessische
Rhön“ vom 8. Oktober 1967 (Fuldaer Volkszeitung vom 10. No-
vember 1967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 31. Juli 2006
(StAnz. S. 2066), wird wie folgt geändert:
Die Verordnung wird für die in der Abgrenzungskarte im Maßstab
1 : 10 000 mit karierter Schraffur kenntlich gemachte Fläche auf-
gehoben (Anlage 1). Die Karte ist Bestandteil dieser Verordnung.
Sie wird zusammen mit der Übersichtskarte im Maßstab 1 : 25 000
(Anlage 2), die ebenfalls Bestandteil dieser Verordnung ist, vom Re-
gierungspräsidium Kassel — Obere Naturschutzbehörde — Stein-
weg 6, 34117 Kassel, archivmäßig verwahrt. Abschriften dieser
Karten befinden sich bei dem Kreisausschuss des Landkreises Fulda
— Untere Naturschutzbehörde —, Wörthstraße 15, 36037 Fulda. 
Die Karten können bei der genannten oberen und unteren Natur-
schutzbehörde von jedermann während der Dienststunden einge-
sehen werden. 

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Kassel, 19. Juni 2007

Regierungspräsidium Kassel
Obere Naturschutzbehörde
gez. K l e i n
Regierungspräsident

StAnz. 29/2007 S. 1401
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A n l a g e  1
Abgrenzungskarte im Maßstab 1 : 10 000
Bestandteil der Einundzwanzigsten Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Hessische Rhön“ vom
19. Juni 2007

Stadt Hünfeld/OT Kirchhasel
Abgrenzungskarte im Maßstab 1 : 10 000
Kartengrundlage: Amtliche Liegenschaftskarte, mit Genehmigung der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinforma-
tion (HVBG)
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Gesetz vom 15. Juli 2006 (GVBl. I S. 1619), als Ersatzbrennstoffe
zur Verwertung im Sinne des § 4 Abs. 4 Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetz zugelassen:

Abfall- Abfallbezeichnung nach der AVV Verfahren nach 
schlüssel Anhang IIB 
nach der KrW-/AbfG
AVV

19 12 10 Brennbare Abfälle R 1
(Brennstoffe aus Abfällen)

19 12 12 Sonstige Abfälle (einschließlich R 1
Materialmischungen) aus der mecha-
nischen Behandlung von Abfällen 
mit Ausnahme derjenigen, die unter 
19 12 11 fallen

Verbrennungskapazität der Anlage

Die gesamte Abfallverbrennungskapazität der Anlage ist auf 25.000
Tonnen Ersatzbrennstoff pro Jahr begrenzt. Die maximale Lauf-
zeit der Anlage umfasst 8.760 Jahresstunden.

Massenströme der zur Verbrennung zugelassenen Abfälle

Bei einem Auslegungsheizwert von 12,5 Megajoule pro Kilogramm
beträgt der durchschnittliche Massenstrom der Anlage 3,3 Tonnen
pro Stunde bezogen auf eine Feuerungswärmeleistung von
11,36 MW.
Der kleinste zur Verbrennung zugelassene Massenstrom der Er-
satzbrennstoffe beträgt, bezogen auf die Heizwertspanne 2,8 Ton-
nen pro Stunde, der größte Massenstrom 3,6 Tonnen pro Stunde.

Heizwerte der zur Verbrennung zugelassenen Abfälle

Die der Verbrennung zugeführten Abfälle dürfen einen minimalen
Heizwert 11,5 Megajoule pro Kilogramm nicht unterschreiten und
einen maximalen Heizwert von 14,5 Megajoule pro Kilogramm
nicht überschreiten.

Schadstoffgehalte in den zur Verbrennung zugelassenen Abfällen

Die der Verbrennung zugeführten Abfälle dürfen die nachfolgend
genannten maximalen Schadstoffgehalte nicht überschreiten:

Schadstoffparameter Einheit Maximalwerte

Chlorgehalt (Cl) M.-% TS 1,0

Fluor (F) M.-% TS 0,14

Schwefel (S) M.-% TS 0,6

Staubgehalt M.-% 2,5% < 1 mm

Blei (Pb) mg/kg TS 600

Zink (Zn) mg/kg TS 1.300

Antimon (Sb) mg/kg TS 200

Arsen (As) mg/kg TS 50

Beryllium (Be) mg/kg TS 30

Bor (B) mg/kg TS 100

Cadmium (Cd) mg/kg TS 30

Chrom (Cr) mg/kg TS 500

Cobalt (Co) mg/kg TS 30

Kupfer (Cu) mg/kg TS 1.200

Mangan (Mn) mg/kg TS 800

Nickel (Ni) mg/kg TS 300

Quecksilber (Hg) mg/kg TS 3

Thallium (Tl) mg/kg TS 10

Vanadium (V) mg/kg TS 50

Zinn (Sn) mg/kg TS 300

Tellur (Te) mg/kg TS 15

Selen (Se) mg/kg TS 15

Pentachlorphenol (PCP) mg/kg TS < 1

Polychlorierte Biphenyle (PCB) mg/kg TS < 3“

Der Genehmigungsbescheid enthält Nebenbestimmungen und ist
mit der nachfolgenden Rechtsbehelfsbelehrung versehen:

„Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe – schriftlich oder zur Niederschrift der Urkundsbeam-

tin oder des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle – Klage erhoben
werden beim: Verwaltungsgericht Gießen, Marburger Straße 4,
35390 Gießen.

Die Klage muss die Klägerin oder den Kläger, die Beklagte oder
den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeich-
nen.

Die Klage ist gegen das Land Hessen, vertreten durch das Regie-
rungspräsidium Gießen, Abteilung Umwelt, 35390 Gießen, Land-
graf-Philipp-Platz 1–7, zu richten.

Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden.
Die angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder Abschrift bei-
gefügt werden.

Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden.“

Eine Durchschrift dieses Genehmigungsbescheides liegt vom Tage
nach der Bekanntmachung an zwei Wochen, das heißt vom Diens-
tag, dem 12. August 2008 (erster Tag) bis zum Dienstag, dem 26. Au-
gust 2008 (letzter Tag) beim Regierungspräsidium Gießen, Abtei-
lung IV Umwelt, Raum 425, Marburger Straße 91, 35396 Gießen,
aus und kann dort während der Dienststunden eingesehen werden.

Die Klagefrist beginnt am Tage nach dem Ende der Auslegungs-
frist am 27. August 2008 und läuft bis zum 26. September 2008.

Hinweis:

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegen-
über Dritten, die keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt.

Bis zum Ablauf der Klagefrist können der Bescheid und seine Be-
gründung von den Personen, die Einwendungen gegen das Vorha-
ben erhoben haben, unter folgender Adresse schriftlich angefordert
werden (§ 10 Abs. 8 BImSchG): Regierungspräsidium Gießen, Ab-
teilung IV Umwelt, Az.: IV 42.2 100 g 12.03.01 SWG TREA 1/06,
Marburger Straße 91, 35396 Gießen.

Dabei bitte das unten stehende Aktenzeichen angeben.

Innerhalb der Klagefrist können diejenigen, die schriftlich Ein-
wendungen gegen das Vorhaben erhoben haben, Klage einlegen.

Gießen, 29. Juli 2008 Regierungspräsidium Gießen
Abteilung IV Umwelt
IV 42.2 100 g 12.03.01 SWG TREA 1/06

StAnz. 33/2008 S. 2151

KASSEL

Zweiundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Verord-
nung über das Landschaftsschutzgebiet „Hessische Rhön“

Vom 8. Juli 2008 

Aufgrund von § 28 Abs. 1 des Hessischen Naturschutzgesetzes 
(HENatG) vom 4. Dezember 2006 (GVBl. I S. 619), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 12. Dezember 2007 (GVBl. I S. 854) wird nach
Beteiligung der Verbände im Sinne des § 48 Abs. 1 des Hessischen
Naturschutzgesetzes verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Hessische
Rhön“ vom 8. Oktober 1967 (Fuldaer Volkszeitung vom 10. Novem-
ber 1967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. Juni 2007
(StAnz. S. 1401), wird wie folgt geändert:

Die Verordnung wird für die in der Abgrenzungskarte im Maßstab
1 : 10 000 mit karierter Schraffur kenntlich gemachte Fläche auf-
gehoben (Anlage 1). Die Karte ist Bestandteil dieser Verordnung.
Sie wird zusammen mit der Übersichtskarte im Maßstab 1 : 25 000
(Anlage 2), die ebenfalls Bestandteil dieser Verordnung ist, vom Re-
gierungspräsidium Kassel – Obere Naturschutzbehörde – Stein-
weg 6, 34117 Kassel, archivmäßig verwahrt. Abschriften dieser
Karten befinden sich bei dem Kreisausschuss des Landkreises Fulda
– Untere Naturschutzbehörde –, Wörthstraße 15, 36037 Fulda. 

Die Karten können bei der genannten oberen und unteren Natur-
schutzbehörde von jedermann während der Dienststunden einge-
sehen werden. 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Kassel, 8. Juli 2008 Regierungspräsidium Kassel
Obere Naturschutzbehörde
gez. K l e i n
Regierungspräsident

StAnz. 33/2008 S. 2152
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A n l a g e  1
Abgrenzungskarte im Maßstab 1 : 10 000

Bestandteil der Zweiundzwanzigsten Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Hessische Rhön“
Kassel, 8. Juli 2008 Regierungspräsidium Kassel

Obere Naturschutzbehörde 
27.1 – R 21.2 – 6043 – popp 
gez. K l e i n ,  Regierungspräsident

Gemeinde Poppenhausen, Gemarkung Gackenhof

Abgrenzungskarte im Maßstab 1 : 10 000

Kartengrundlage: Amtliche Liegenschaftskarte, mit Genehmigung der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation (HVBG)
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Vorhaben der SCA Hygiene Products GmbH;

h i e r : Öffentliche Bekanntmachung nach § 3a UVPG 

Die Firma SCA Hygiene Products GmbH beabsichtigt, auf ihrem
Werksgelände in 55246 Mainz-Kostheim die zu ihrer biologischen
Abwasserbehandlungsanlage gehörige Abluftreinigung wesentlich
zu ändern.
Geplant ist die Errichtung und der Betrieb zusätzlicher Abluftbe-
handlungsstufen (zweistufiger chemischer Wäscher; Biofilter).
Für dieses Vorhaben war nach § 3e in Verbindung mit § 3c des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 12. Fe-
bruar 1990 (BGBl. I S. 205) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 5. Juni 2005 (BGBl. I S. 1757, 2797), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2470), zu
prüfen, ob eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung besteht.
Die Prüfung des Einzelfalles ergab, dass das Vorhaben keine er-
heblichen Umweltauswirkungen haben kann und somit keine Ver-
pflichtung besteht, eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzu-
führen.
Diese Feststellung ist gemäß § 3a UVPG nicht selbstständig an-
fechtbar.

Wiesbaden, 7. Oktober 2008

Regierungspräsidium Darmstadt
Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden
IV/WI – 41.3 – 79 f 12 (2588) – WI – H – 1 (SCA/UVP)

StAnz. 43/2008 S. 2675

Genehmigung der Auflösung des Schlachtviehversiche-

rungsvereins a. G. Oedelsheim

Die Mitgliederversammlung der Zentralen Kranken- und Sterbe-
kasse Klein-Krotzenburg hat durch ihre Mitgliederversammlung am
12. August 2008 die Auflösung zum 30. November 2008 beschlos-
sen. Hierzu habe ich die aufsichtsbehördliche Genehmigung er-
teilt.
Die Verteilung des Vermögens wird gemäß dem Beschluss der Mit-
gliederversammlung vom 12. August 2008 vorgenommen.

Darmstadt, 7. Oktober 2008

Regierungspräsidium Darmstadt
III 32 – 39 f 16/01 (8) – 8

StAnz. 43/2008 S. 2675

KASSEL

Vorhaben der Firma SCA Packaging Containerboard

Deutschland GmbH zur Errichtung und zum Betrieb einer

Kompaktflotationsanlage;

h i e r : Öffentliche Bekanntmachung nach § 3a UVPG 

Die Firma SCA Packaging Containerboard Deutschland GmbH hat
beantragt, die betriebseigene Abwasserreinigungsanlage wesentlich
zu ändern und zu betreiben.

921

920

919
Die Anlage befindet sich in 37213 Witzenhausen, Kasseler Land-
straße 23, Gemarkung Witzenhausen, Flur 24, Flurstück 70/18.
Für dieses Vorhaben war nach § 3e Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung zu prüfen, ob die Umweltaus-
wirkungen der Anlagenänderung eine Umweltverträglichkeits-
prüfung erfordern.
Die Vorprüfung des Einzelfalles ergab, dass das Vorhaben keine er-
heblichen Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 12 UVPG
zu berücksichtigen wären. Daher wird festgestellt, dass keine Ver-
pflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung für dieses Vorhaben besteht.
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar.

Bad Hersfeld, 25. September 2008

Regierungspräsidium Kassel
Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz Bad Hersfeld
Dezernat 31.4/Hef – 79 f 12 – 59.16 

StAnz. 43/2008 S. 2675

Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Hessische

Rhön“;

h i e r : Berichtigung
B e z u g : Einundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Ver-

ordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Hessische
Rhön“ vom 19. Juni 2007 (StAnz. S. 1401)

In der Überschrift muss es statt einundzwanzigste Verordnung lau-
ten:
Zweiundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Verordnung
über das Landschaftsschutzgebiet „Hessische Rhön“ vom 19. Juni
2007 

Kassel, 19. September 2008

Regierungspräsidium Kassel
27.1 – R 21.2 – 6029

StAnz. 43/2008 S. 2675

Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Hessische

Rhön“;

h i e r : Berichtigung
B e z u g : Zweiundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Ver-

ordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Hessische
Rhön“ vom 8. Juli 2008 (StAnz. S. 2152)

In der Überschrift muss es statt zweiundzwanzigste Verordnung lau-
ten:
Dreiundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Verordnung über
das Landschaftsschutzgebiet „Hessische Rhön“ vom 8. Juli 2008 

Kassel, 19. September 2008

Regierungspräsidium Kassel
27.1 – R 21.2 – 6043 – popp

StAnz. 43/2008 S. 2675
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922
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Für dieses Vorhaben war nach § 3c des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) zu prüfen, ob die Umweltauswir-
kungen des Vorhabens auf die Umgebung eine Umweltverträglich-
keitsprüfung erfordern.

Die Vorprüfung des Einzelfalls ergab, dass das Vorhaben keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, die 
nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. Daher wird festgestellt, 
dass keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung besteht.

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Gießen, 7. März 2012

Regierungspräsidium Gießen
Abteilung IV Umwelt
IV 43.1 – 53 e 621 SWG BHKW Lahnstraße 01/2011 Scho

StAnz. 13/2012 S. 364

287
     KASSEL

Vorhaben der Adolf Jass GmbH & Co. KG;

h i e r :  Öffentliche Bekanntmachung nach § 3a UVPG 

Die Adolf Jass GmbH & Co. KG beabsichtigt, die bestehende  
Energiezentrale (Austausch von zwei Erdgasturbinen) als Neben-
einrichtung zur Anlage zur Herstellung von Papier, Karton oder 
Pappe wesentlich zu ändern und in der geänderten Form zu betrei-
ben.

Das Vorhaben soll in 36039 Fulda, Gemarkung: Fulda, Flur 10, 
Flurstück 80/71, realisiert werden.

Für dieses Vorhaben war nach § 1 Abs. 3 der 9. BImSchV zu prüfen, 
ob die Umweltauswirkungen des Vorhabens auf die Umgebung eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung erfordern.

Die Vorprüfung des Einzelfalls ergab, dass für das Vorhaben keine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung besteht.

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Bad Hersfeld, 27. Februar 2012

Regierungspräsidium Kassel
Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz
33 53 e 621 1.4.2 Jass/aug

StAnz. 13/2012 S. 365
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Anerkennung der „Stiftung für deutsche Stabreimkunst“ 
als rechtsfähige Stiftung mit Sitz in Petersberg

Nach § 80 des Bürgerlichen Gesetzbuches in der Fassung des Art. 1 
des Gesetzes zur Modernisierung des Stiftungsrechts vom 15. Juli 
2002 (BGBl. I S. 2634) und § 3 des Hessischen Stiftungsgesetzes 
vom 4. April 1966 (GVBl. I S. 77) in der derzeitig gültigen Fassung 

habe ich die mit Stiftungsgeschäft vom 13. Februar 2012 errichtete 
„Stiftung für deutsche Stabreimkunst“, Sitz in Petersberg, mit 
Stiftungsurkunde vom 14. März 2012 als rechtsfähig anerkannt.

Kassel, 14. März 2012 Regierungspräsidium Kassel
 15.1 – 25 d 04/11 – (2) – 62

StAnz. 13/2012 S. 365
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24. Verordnung zur Änderung der Verordnung zum Schutz 
von Landschaftsteilen im Landkreis Fulda im Regierungsbe-
zirk Kassel – Landschaftsschutzgebiet „Hessische Rhön“

Vom 27. Februar 2012

Aufgrund von § 22 und § 26 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in Verbindung mit § 12 des Hessischen 
Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGB-
NatSchG) vom 20. Dezember 2010 (GVBl. I S. 624) wird, nachdem 
den Naturschutzvereinigungen nach § 63 Abs. 2 des Bundesnatur-
schutzgesetzes Gelegenheit zur Äußerung gegeben wurde, für das 
Stadtgebiet Hünfeld sowie das Gemeindegebiet Poppenhausen 
verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Hessische 
Rhön“ vom 8. Oktober 1967 (Fuldaer Volkszeitung vom 10. Novem-
ber 1967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. September 
2008 (StAnz. S. 2675), wird wie folgt geändert:

Die Verordnung wird für die Geltungsbereiche in der Stadt Hünfeld 
und der Gemeinde Poppenhausen auf ALK-Basis neu abgegrenzt. 
Der Geltungsbereich ist in der Übersichtskarte (Anlage 1) darge-
stellt. Die Abgrenzung wird in den Karten im Maßstab 1 : 5.000 
kenntlich gemacht (Anlage 2), Entlassungsflächen sind schraffiert. 
Die Karten werden als Bestandteil dieser Verordnung veröffentlicht. 
Sie werden vom Regierungspräsidium Kassel – obere Naturschutz-
behörde – Steinweg 6, 34117 Kassel, archivmäßig verwahrt. Ab-
schriften dieser Karten befinden sich beim Kreisausschuss – untere 
Naturschutzbehörde – des Landkreises Fulda, Wörthstraße 15, 
36037 Fulda. Die Karten können bei der genannten oberen und 
unteren Naturschutzbehörde von jedermann während der Dienst-
stunden eingesehen werden.

Hinweis:

Soweit die Fläche des Landschaftsschutzgebietes „Hessische Rhön“ 
durch die Fläche eines Naturschutzgebietes überlagert wird, gehen 
die Regelungen der Naturschutzgebietsverordnung denjenigen Re-
gelungen der Landschaftsschutzgebietsverordnung vor.  

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Kassel, 27. Februar 2012

Regierungspräsidium Kassel
Obere Naturschutzbehörde
gez. Dr. L ü b c k e
Regierungspräsident 

StAnz. 13/2012 S. 365
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HESSISCHER  VERWALTUNGSSCHULVERBAND
290

Dienstbefreiung zur Vorbereitung auf Prüfungen des Hes-
sischen Verwaltungsschulverbandes

Im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium des Innern und 
für Sport empfehle ich zur Vorbereitung auf Prüfungen durch den 
Hessischen Verwaltungsschulverband Dienstbefreiung wie folgt zu 
gewähren, um unterschiedliche Verfahrensweisen durch einzelne 
Verwaltungen und damit ungleiche Ausgangsvoraussetzungen für 
die Prüflinge zu vermeiden:

Laufbahnprüfung mittlerer Dienst

 – für jede schriftliche Prüfung einen Tag 
– vor der praktischen Prüfung einen Tag

Basislehrgang Verwaltung

 – für jede schriftliche Prüfung einen Tag

Abschlussprüfung für Externe in den Ausbil dungsberufen 
„Verwaltungsfachangestellte/r“, „Fachangestellte/r für Bürokom-
munikation“ und „Fachangestellte/r für Medien- und Informati-
onsdienste“

 – für jede schriftliche Prüfung einen Tag 
– vor jeder praktischen Prüfung einen Tag

Fortbildungsprüfung zur/zum „Verwaltungsfach wirt/in“ und zur/
zum „Fachwirt/in für Medien- und Informationsdienste“

 –  für die schriftlichen Prüfungen und die praktische Prüfung 
insgesamt fünf Tage

Prüfung Lehrgang zur betriebswirtschaftlichen Qualifizierung Ver-
waltungsbetriebswirt/Verwaltungsbetriebswirtin (HVSV)

 – insgesamt drei Tage

Prüfung zum Nachweis berufs- und arbeitspädagogischer Kennt-
nisse

 – einen Tag

Darmstadt, 13. März 2012

Hessischer Verwaltungsschulverband
Der Schulleiter

StAnz. 13/2012 S. 399
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h i e r :   Öffentliche Bekanntmachung nach § 3a UVPG 

Die Firma HeidelbergCement AG, 69120 Heidelberg beabsichtigt, 
den bestehenden Gips- und Anhydritsteinbruch Oberellenbach um 
circa 1,22 ha nach Südwesten zu erweitern (neue Gesamtfläche ca. 
8,02 ha).
Das Vorhaben soll in 36211 Alheim, Gemarkung: Oberellenbach, 
Flur: 1, Flurstück: 130/69, 67/1, 107/5, jeweils teilweise realisiert 
werden.
Für dieses Vorhaben war nach § 1 Abs. 3 der 9. BImSchV zu prüfen, 
ob die Umweltauswirkungen des Vorhabens auf die Umgebung eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung erfordern.
Die Vorprüfung des Einzelfalls ergab, dass für das Vorhaben keine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung besteht.
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Bad Hersfeld, den 16. Dezember 2013

Regierungspräsidium Kassel
Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz
33/Hef 53e 621 1.3 HeidelbergCement/aug
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Vom 6. Dezember 2013
Aufgrund von § 22 und § 26 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
7. August 2013 (BGBl. I S. 3154), in Verbindung mit § 12 des Hes-
sischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz 
(HAGBNatSChG) vom 20. Dezember 2010 (GVBl. I S. 624), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 27. Juni 2013 (GVBl. S. 458), wird, 
nachdem den Naturschutzvereinigungen gemäß § 63 Abs. 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes Gelegenheit zur Äußerung gegeben 
wurde, für das Stadtgebiet Gersfeld verordnet:

Artikel 1
Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Hessische 
Rhön“ vom 8. Oktober 1967 (Fuldaer Volkszeitung vom 10. Novem-
ber 1967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 27. Februar 2012 
(StAnz. S. 365), wird wie folgt geändert:
Die Verordnung wird für die Geltungsbereiche in der Stadt Gersfeld 
auf Basis der ALK (automatisiertes Liegenschaftskataster) neu 
abgegrenzt. Der Geltungsbereich ist in der Übersichtskarte (An-  
lage 1) dargestellt. Es handelt sich um die südliche Außenabgren-
zung, die Innenabgrenzung der Ortsteile sowie die Binnenabgren-
zung zu den Landschaftsschutzgebieten „Hohe Rhön“ und „Auen-
verbund Fulda“. Die Abgrenzung wird in den Karten im Maßstab 
1 : 5000 kenntlich gemacht (Anlage 2). Die Karten werden als Be-
standteil dieser Verordnung veröffentlicht. Sie werden vom Regie-
rungspräsidium Kassel – Obere Naturschutzbehörde – Steinweg 6, 
34117 Kassel, archivmäßig verwahrt. Abschriften dieser Karten 
befinden sich beim Kreisausschuss – Untere Naturschutzbehörde 
– des Landkreises Fulda, Wörthstraße 15, 36037 Fulda. Die Karten 
können bei den genannten Naturschutzbehörden von jedermann 
während der Dienststunden eingesehen werden.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Kassel, den 6. Dezember 2013

Regierungspräsidium Kassel
– Obere Naturschutzbehörde –
gez. D r.  L ü b c k e
Regierungspräsident 

�������	
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A n l a g e  1
Übersichtskarte zur Fünfundzwanzigsten Verordnung zur Ände-
rung der Verordnung des Landschaftsschutzgebietes „Hessische 
Rhön“, Stadtgebiet Gersfeld vom 6. Dezember 2013
Maßstab 1 : 50000
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-Obere Naturschutzbehörde-
Regierungspräsidium Kassel

Übersichtskarte als Anlage 1
zur 26. Änderung der Verordnung über das
Landschaftsschutzgebiet  "Hessische Rhön"
in der Gemeinde Poppenhausen

Maßstab 1:50000

Kassel,

gez.
Dr. Lübcke

Regierungspräsident
Kartengrundlage: Topographische Karte 1:50000, 
mit Genehmigung der Hessischen Verwaltung für
Bodenmanagement und Geoinformation (HVBG)

Gemarkung Poppenhausen, Steinwand

369

Sechsundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Verord-
nung zum Schutz von Landschaftsteilen im Landkreis Fulda 
im Regierungsbezirk Kassel – Landschaftsschutzgebiet 
„Hessische Rhön” –

Vom 3. April 2014
Aufgrund von § 22 und § 26 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) in Verbindung mit § 12 des Hessi-
schen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGB-
NatSChG) vom 20. Dezember 2010 (GVBl. I S. 624), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 27. Juni 2013 (GVBl. S. 458), wird, nachdem den 
Naturschutzvereinigungen gemäß § 63 Abs. 2 des Bundesnatur-
schutzgesetzes Gelegenheit zur Äußerung gegeben wurde, verord-
net:

Artikel 1
Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Hessische 
Rhön“ vom 8. Oktober 1967 (Fuldaer Volkszeitung vom 10. Novem-
ber 1967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 6. Dezember 
2013 (StAnz. S. 35), wird wie folgt geändert:
Die Verordnung wird für zwei Teilflächen im Gemeindegebiet Pop-
penhausen, die in den Karten mit karierter Schraffur kenntlich 
gemachten Flächen aufgehoben (Anlage 2). Die Karten werden als 
Bestandteil dieser Verordnung veröffentlicht. Sie werden vom Re-
gierungspräsidium Kassel – Obere Naturschutzbehörde – Steinweg 
6, 34117 Kassel, archivmäßig verwahrt. Abschriften dieser Karten 
befinden sich beim Kreisausschuss – Untere Naturschutzbehörde 
– des Landkreises Fulda, Wörthstraße 15, 36037 Fulda. Die Karten 
können bei den genannten Naturschutzbehörden von jedermann 
während der Dienststunden eingesehen werden.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Kassel, den 3. April 2014

Regierungspräsidium Kassel
– Obere Naturschutzbehörde –
gez. D r.  L ü b c k e
Regierungspräsident 

StAnz. 18/2014 S. 406
Anlage 1
Übersichtskarte zur Sechsundzwanzigsten Verordnung zur Ände-
rung der Verordnung des Landschaftsschutzgebietes „Hessische 
Rhön“, Gemeinde Poppenhausen; Gemarkung Steinwand und Pop-
penhausen vom 3. April 2014, Maßstab 1 : 50000
Anlage 2 (2 Blätter)
Abgrenzungskarten zur Sechsundzwanzigsten Verordnung zur Än-
derung der Verordnung des Landschaftsschutzgebietes „Hessische 
Rhön“, vom 3. April 2014, Maßstab 1 : 5000
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-Obere Naturschutzbehörde-
Regierungspräsidium Kassel

Kartengrundlagen: Amtliche Liegenschaftskarte,
mit Genehmigung der Hessischen Verwaltung für
Bodenmanagement und Geoinformation (HLBG)

Abgrenzungskarte als Anlage 2
zur 26. Änderung der Verordnung über das
Landschaftsschutzgebiet  "Hessische Rhön"
in der Gemeinde Poppenhausen

Maßstab 1:5000

Blatt 1

Kassel,

gez.
Dr. Lübcke

Regierungspräsident

Entlassungsfläche

LSG Hessische Rhön

Gemarkung Steinwand
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27. Verordnung zur Änderung der Verordnung zum Schutz 
von Landschaftsteilen im Landkreis Fulda im Regierungs-
bezirk Kassel – Landschaftsschutzgebiet „Hessische 
Rhön“ –

Vom 2. Juni 2020

Aufgrund von § 22 und § 26 des Bundesnaturschutzgesetzes 
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 4. März 2020 (BGBl. I S. 440), in Verbindung mit § 12 
des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutz-
gesetz (HAGBNatSchG) vom 20. Dezember 2010 (GVBl. I S. 624), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 184), 
wird, nachdem den Naturschutzvereinigungen nach § 63 Abs. 2 
des Bundesnaturschutzgesetzes Gelegenheit zur Äußerung ge-
geben wurde, verordnet:

Artikel 1
Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Hessische 
Rhön“ vom 8. Oktober 1967 (Fuldaer Volkszeitung vom 10. No-
vember 1967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 3. Ap-
ril 2014 (StAnz. S. 406), wird wie folgt geändert:
Die Verordnung wird für die Geltungsbereiche in der Gemeinde 
Hilders auf Basis der ALK (automatisierte Liegenschaftskarte) neu 
abgegrenzt. Der Geltungsbereich ist in der Übersichtskarte (An-
lage 1) dargestellt. Es handelt sich um die Innenabgrenzung der 
Ortsteile sowie die Binnenabgrenzung zum Landschaftsschutzge-
biet „Hohe Rhön“. Die Abgrenzung wird in den Karten im Maßstab 
1: 5000 mit einer ununterbrochenen schwarzen Linie kenntlich ge-
macht (Anlage 2). Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung.
Sie werden vom Regierungspräsidium Kassel – Obere Natur-
schutzbehörde – Am Alten Stadtschloss 1, 34117 Kassel, archiv-
mäßig geordnet verwahrt. Abschriften dieser Karten werden beim 
Kreisausschuss – Untere Naturschutzbehörde – des Landkreises 
Fulda, Wörthstraße 15, 36037 Fulda, archivmäßig geordnet be-
reitgehalten. Die Karten können bei den genannten Naturschutz-
behörden von jedermann während der Dienststunden eingese-
hen werden.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Kassel, den 2. Juni 2020
Regierungspräsidium Kassel
gez. Klüber
Regierungspräsident

StAnz. 31/2020 S. 799

678 KASSEL

Vorhaben: Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage 
durch die PNE AG in 36277 Schenklengsfeld
Die PNE AG, Peter-Henlein-Straße 2–4 in 27472 Cuxhaven, hat 
am 22. März 2019 einen Antrag gestellt auf Erteilung einer im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung und 
zum Betrieb eines Vorhabens zur Nutzung von Windenergie mit 
einer Windenergieanlage in 36277 Schenklengsfeld, Gemarkung 
Wehrshausen, Flur 2, Flurstück 10/7.
Dabei handelt es sich um den Anlagentyp Siemens SG 6.0-155 
mit einer Nennleistung von 6,6 MW, einer Nabenhöhe von 165 m, 
einem Rotordurchmesser von 155 m und einer Gesamthöhe von 
242,5 m. Das Vorhaben zur Nutzung von Windenergie soll nach 
erteilter Genehmigung im zweiten Quartal des Jahres 2022 in der 
genehmigten Form in Betrieb genommen werden.
Das Regierungspräsidium Kassel ist nach § 1 der Verordnung 
über immissionsschutzrechtliche Zuständigkeiten, zur Bestim-
mung der federführenden Behörde nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung und über Zuständigkeiten nach 
dem Benzinbleigesetz für die Durchführung des Genehmigungs-
ver fahrens zuständig. Dieses Vorhaben bedar f nach § 4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und den §§ 1 
und 2 der 4. Verordnung über genehmigungsbedürftige Anla-
gen (4. BImSchV) in Verbindung mit Nr. 1.6.2 des Anhangs 1 der 
4. BImSchV einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung.
Für das Vorhaben besteht die Pflicht, eine Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVP) durchzuführen, da die Durchführung einer 

679

UVP durch die Vorhabenträgerin nach § 7 Umweltverträglich-
keitsprüfungsgesetz (UVPG) beantragt wurde und das Regie-
rungspräsidium Kassel das Entfallen einer gesonderten Vorprü-
fung als zweckmäßig erachtet hat. Wegen der Pflicht zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist daher über die 
Zulässigkeit des Vorhabens nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c der 
4. BImSchV im förmlichen Genehmigungsverfahren mit Öffentlich-
keitsbeteiligung nach § 10 BImSchG zu entscheiden. Der dazu er-
forderliche UVP-Bericht wurde mit den Antragsunterlagen vorge-
legt und ist dort im Kapitel 20 eingebunden.
Das Vorhaben sowie der Antrag der PNE AG werden hiermit nach 
den §§ 8 ff. der 9. BImSchV in Verbindung mit § 10 BImSchG be-
kanntgemacht.
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 der 9. BImSchV muss die Bekanntmachung 
auch die Bezeichnung der für das Vorhaben entscheidungser-
heblichen Berichte und Empfehlungen, die der Genehmigungs-
behörde zum Zeitpunkt des Beginns des Beteiligungsverfahrens 
vorliegen, enthalten. Hierzu gehören neben dem UVP-Bericht ins-
besondere:
Beschreibung von Standort und Umgebung, Anlagen- und Be-
triebsbeschreibung, Angaben über eingesetzte Stoffe, Stoffmen-
gen und Stoffdaten, Angaben zu Abfallvermeidung und Abfallent-
sorgung, Angaben zur Abwasserentsorgung (Niederschlagsent-
wässerung), Angaben und Gutachten zu Lärm, Erschütterungen 
und sonstigen Immissionen, Angaben zur Anlagensicherheit – 
Schutz der Allgemeinheit, der Nachbarschaft sowie der Arbeitneh-
mer, Angaben zum Arbeitsschutz, Angaben und Gutachten zum 
Brandschutz, Angaben zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen, Bauantrag und Bauvorlagen inklusive Gutachten, Unter-
lagen zur Luftsicherheit, naturschutzrechtliche Antragsunterlagen 
(Landschaftspflegerischer Begleitplan, Fachbeitrag Artenschutz, 
avifaunistischer Fachbeitrag, FFH-Verträglichkeitsprüfung, Visu-
alisierung und Sichtbarkeitsanalyse), Unterlagen zum Denkmal-
schutz, Angaben zum Wasserecht, Unterlagen zum Bodenschutz, 
Angaben zum Wetterradar, Angaben zur Raumordnung, Unterla-
gen zur Umweltverträglichkeitsprüfung.
Weiterhin wurden von folgenden öffentlichen Stellen und Trägern 
öffentlicher Belange bereits Stellungnahmen abgegeben:
– Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistung 

der Bundeswehr
– Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement
– Landesamt für Denkmalpflege – Abteilung Archäologie
– Landesamt für Denkmalpflege – Bau- und Kunstdenkmalpflege
– Landkreis Hersfeld-Rotenburg

– Fachdienst Bauordnung: Bauaufsicht
– Fachdienst Brandschutz, Rettungsdienst und Katastro-

phenschutz
– Fachdienst Ländlicher Raum: Sachgebiet Wasser- und Bo-

denschutz
– Landkreis Fulda

– Fachdienst Wasser- und Bodenschutz
– Regierungspräsidium Kassel

– Dezernat 24 – Schutzgebiete, Artenschutz, Biologische 
Vielfalt, Landschaftspflege

– Dezernat 25 – Landwirtschaft, Fischerei
– Dezernat 34 – Bergaufsicht

Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung und alle Unterlagen 
werden in der Zeit vom 3. August 2020 (erster Tag) bis 2. Sep-
tember 2020 (letzter Tag) auf der Internetseite des Regierungs-
präsidiums Kassel elektronisch zur Einsichtnahme bereitgestellt 
und können dort unter dem folgenden Link abgerufen werden:
https://rp-kassel.hessen.de/presse >>Öffentliche Bekanntma-
chungen
Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung und die Unterlagen lie-
gen als zusätzliches Informationsangebot in der Zeit vom 3. Au-
gust 2020 (erster Tag) bis 2. September 2020 (letzter Tag)
– beim Regierungspräsidium Kassel, Gebäude A, Raum A211, 

Hubertusweg 19, 36251 Bad Hersfeld, Telefon: 0561-106-2892,
– bei der Gemeinde Schenklengsfeld, Rathaus, Bürgerbüro, 

Zimmer 1, Rathausstraße 2, 36277 Schenklengsfeld, Telefon: 
06629-9202-20,

– bei der Marktgemeinde Eiterfeld, Rathaus, Raum 310 (Ebene 3), 
Fürstenecker Straße 2, 36132 Eiterfeld, Telefon: 06672-9299-0

aus und können dort nach Maßgabe des § 3 des Planungssicher-
stellungsgesetzes (PlanSiG) unter Einhaltung der nachfolgend ge-
nannten Infektionsschutzmaßnahmen eingesehen werden:
Aufgrund der Covid-19-Pandemie (Coronavirus) kann die Einsicht-
nahme nur nach vorheriger telefonischer Terminabsprache unter 
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Abgrenzungskarte als Anlage 2
zur 27. Änderung der Verordnung über das
Landschaftsschutzgebiet  "Hessische Rhön"
in der Gemeinde Hilders

Maßstab 1:5000

Kassel,                             2020

gez.
Klüber

Regierungspräsident

LSG Hessische Rhön

Gemeindegrenze

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Hilders

Brand

Batten

Dietges

Findlos

Hilders

Wickers

Harbach

Rupsroth
Milseburg

Liebhards

Steinbach

Eckweisbach

SimmershausenUnterbernhards

11

04

03

24

06

28

02

23

26 27

05

01

25

17

10

22
2019

16

07

21

08

1514
12

18

09
13

Blatt Nr. 28



Nr. 47 Staatsanzeiger für das Land Hessen – 16. November 2020 Seite 1205

Verfüllung erfolgt zudem unter der Maßgabe, dass anschließend 
eine Oberflächenabdichtung zu realisieren ist.
Im Ergebnis sind von dem Vorhaben keine erheblichen nachteili-
gen Umweltauswirkungen zu erwarten
Diese Feststellung ist nach § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbständig 
anfechtbar.

Wiesbaden, den 3. November 2020
Regierungspräsidium Darmstadt
Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt 
Wiesbaden
RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 g 24/2-2020/1

StAnz. 47/2020 S. 1204

Anerkennung der adesta-Stiftung mit Sitz in Darmstadt als 
rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts
Nach § 80 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und § 3 des Hessischen 
Stiftungsgesetzes in der derzeit gültigen Fassung habe ich die mit 
Stiftungsgeschäft und Stiftungssatzung vom 10. September 2020 
errichtete adesta-Stif tung mit Stif tungsurkunde vom 28. Okto-
ber 2020 als rechtsfähig anerkannt.

Darmstadt, den 28. Oktober 2020
Regierungspräsidium Darmstadt
I 13 - 25 d 04.11/71-2020

StAnz. 47/2020 S. 1205
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Anerkennung der Karl Roßkopf-Löbig-Stiftung mit Sitz in 
Bad Orb als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts
Nach § 80 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und § 3 des Hessischen 
Stiftungsgesetzes in der derzeit gültigen Fassung habe ich die 
mit Testament vom 5. Dezember 2013 und Stiftungssatzung vom 
26. Oktober 2020 errichtete Karl Roßkopf-Löbig-Stiftung mit Stif-
tungsurkunde vom 4. November 2020 als rechtsfähig anerkannt.

Darmstadt, den 4. November 2020
Regierungspräsidium Darmstadt
I 13 - 25 d 04.05/5-2020

StAnz. 47/2020 S. 1205
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wirkungen auf die nach Anlage 3 zum UVPG zu untersuchenden 
Schutzgüter zu erwarten sind, so dass keine Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.
Die Schutzgüter Fläche, Boden und Wasser werden durch das 
beantragte Vorhaben nur in geringem Umfang und lediglich kurz-
zeitig beansprucht. Die übrigen Schutzgüter sind vom Vorhaben 
nicht betroffen. Eine Beeinträchtigung des Grundwasserkörpers 
kann aufgrund der eingesetzten Materialien und der geplanten 
Vorgehensweise unter Einhaltung der gängigen Vorschriften zur 
Niederbringung einer Tiefbohrung und zur Durchführung von 
Pumpversuchen ausgeschlossen werden.
Diese Feststellung ist nach § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selb-
ständig anfechtbar.

Gießen, den 3. November 2020
Regierungspräsidium Gießen
Abteilung Umwelt
RPGI-41.1-79b0400/40-2018/2

StAnz. 47/2020 S. 1205

Niederbringung einer Erkundungsbohrung zum Zweck der 
Erschließung einer Trinkwassergewinnungsanlage mit an-
schließender Durchführung eines Pumpversuchs in der Ge-
markung Limburg durch die Energieversorgung Limburg 
GmbH (EVL);

Die EVL hat die wasserrechtliche Erlaubnis nach §§ 8 und 9 
des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (WHG) vom 
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1408) beantragt, auf dem Grund-
stück Gemarkung Limburg, Flur 8, Flurstück 73/9 eine Bohrung 
zum Zweck der Erschließung einer neuen Trinkwassergewin-
nungsanlage niederzubringen und anschließend einen Pumpver-
such durchzuführen.
Nach § 7 Abs. 1 in Verbindung mit Nr. 13.4 der Anlage 1 zum 
UVPG ist für Tiefbohrungen zum Zweck der Wasserversorgung 
im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls festzu-
stellen, ob durch das Vorhaben erhebliche nachteilige Umwelt-
auswirkungen zu erwarten sind, welche die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig machen.
Die allgemeine Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht hat 
ergeben, dass durch die beantragte Tiefbohrung und den an-
schließenden Pumpversuch keine erheblichen nachteiligen Aus-
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28. Verordnung zur Änderung der Verordnung zum Schutz 
von Landschaftsteilen im Landkreis Fulda im Regierungs-
bezirk Kassel – Landschaftsschutzgebiet „Hessische 
Rhön“ –

Vom 22. September 2020

Aufgrund von § 22 und § 26 des Bundesnaturschutzgesetzes 
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328), in Verbindung mit 
§ 12 Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzge-
setz (HAGBNatSchG) vom 20. Dezember 2010 (GVBl. I S. 624), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), 
wird, nachdem den Naturschutzvereinigungen gemäß § 63 Abs. 2 
des Bundesnaturschutzgesetzes Gelegenheit zur Äußerung gege-
ben wurde, verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Hessische 
Rhön“ vom 8. Oktober 1967 (Fuldaer Volkszeitung vom 10. Novem-
ber 1967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 2. Juni 2020 
(StAnz. S. 799), wird wie folgt geändert:
Die Verordnung wird für die Geltungsbereiche in der Stadt Tann 
auf Basis der Automatisierten Liegenschaftskarte neu abgegrenzt. 
Der Geltungsbereich ist in der Übersichtskarte (Anlage 1) darge-
stellt. Es handelt sich um die Innenabgrenzung der Ortsteile so-
wie die Binnenabgrenzung zum Landschaftsschutzgebiet „Hohe 
Rhön“. Die Abgrenzung wird in den Karten im Maßstab 1 : 5.000 
mit einer ununterbrochenen schwarzen Linie kenntlich gemacht 
(Anlage 2). Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung.
Sie werden vom Regierungspräsidium Kassel – Obere Natur-
schutzbehörde – Am Alten Stadtschloss 1, 34117 Kassel, archiv-
mäßig geordnet verwahrt. Abschriften dieser Karten werden beim 
Kreisausschuss – Untere Naturschutzbehörde – des Landkreises 
Fulda, Wörthstraße 15, 36037 Fulda, archivmäßig geordnet be-
reitgehalten. Die Karten können bei den genannten Naturschutz-
behörden von jedermann während der Dienststunden eingese-
hen werden.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Kassel, den 22. September 2020
Regierungspräsidium Kassel
gez. Klüber
Regierungspräsident

StAnz. 47/2020 S. 1205

Anlage 1
Übersichtskarte zur 28. Verordnung zur Änderung der Verordnung 
des Landschaftsschutzgebietes „Hessische Rhön“,
Stadtgebiet Tann vom 22. September 2020
Maßstab 1 : 50.000
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Kartengrundlage: Topographische Karte 1 : 50000, mit Genehmigung der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation (HVBG)
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-Obere Naturschutzbehörde-
Regierungspräsidium Kassel

Übersichtskarte als Anlage 1
zur 28. Änderung der Verordnung 
über das Landschaftsschutzgebiet

"Hessische Rhön"
in der Stadt Tann

gez.
Klüber

Regierungspräsident

Kassel,  2020

(dient nur zur Übersicht)

Gemeinde Tann

LSG Hessische Rhön

LSG Hohe Rhön

Maßstab 1 : 50.000
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